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Festsetzungen
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Land:

Saarländisches Landesplanungsgesetz (SLPG), Gesetz 
Nr. 1731 vom 18. November 2010 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 2599), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324).

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 682), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 18. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 
204).

Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saarland 
(Saarländisches Naturschutzgesetz SNG), Artikel 1 des 
Gesetzes Nr. 1592 zur Neuordnung des Saarländischen 
Naturschutzrechts vom 05. April 2006 (Amtsblatt des 
Saarlandes, S. 726), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

Saarländisches Wassergesetz (SWG), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 1994), zuletzt geändert durch Artikel 173 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDSchG), Artikel 
3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes vom 13. Juni 2018 
(Amtsblatt des Saarlandes 2018 S. 358), zuletzt 
geändert durch Artikel 260 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

Landesbauordnung (LBO), Artikel 1 des Gesetzes Nr. 
1544 zur Neuordnung des Saarländischen 
Bauordnungs- und Bauberufsrechts vom 18. Februar 
2004 (Amtsblatt des Saarlandes S. 822), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 
2022 (Amtsbl. I 2. 648).

Saarländisches Nachbarrechtsgesetz (NachbG SL) vom 
28. Februar 1973 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 210), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. 
Juli 2015 (Amtsblatt I S. 632).

Saarländisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)- 
Saarländisches Bodenschutzgesetz vom 20. März 2002 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 990) zuletzt geändert 
durch Art.10 Abs.3 i.V.m. Art.14 des Gesetzes Nr.1632 
zur Reform der saarländischen Verwaltungsstrukturen 
vom 21. November 2007 (Amtsblatt des Saarlandes 
S.2393).

.

 Bund:

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2986), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. März 2023 (BGBl.2023 I Nr. 88).

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und 
die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 
- PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) Artikel 1 Gesetz 
vom 29. Juli 2009 BGBl. I S. 2542 (Nr. 51), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2240).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 11 Absatz 3 des 
Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten. 
(Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG) Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 
2021 (BGBl. I S. 306).

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) in der neuen Fassung vom 9. Juli 2021 (BGBl. 
I S. 2598, 2716).

Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20. Mai 
2020 (BGBI I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 11 
des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 88).

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Strassenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Strassenverkehrsflächen inklusive beidseitigem Gehweg

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Flächen die zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind

Stützmauer

Böschung

Bestehende Gebäude

Gebäudeabriss

Gemeinde Spiesen-Elversberg

1. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
siehe Planzeichnung

hier: Straßenverkehrsflächen inklusive beidseitigem Gehweg (Bethelstraße)
hier: Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Flächen die zur Herstellung des Straßenkörpers 

erforderlich sind)

2. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplans sind der Planzeichnung zu 
entnehmen.

Wasserschutzgebiet
Der Geltungsbereich des genannten Bebauungsplans befindet sich innerhalb der Schutzzone III des durch Verordnung 
des Ministeriums für Umwelt, Energie und Verkehr vom 19.04.2010 ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebietes C71 
“Spiesermühltal“, zu Gunsten der energis Netzgesellschaft mbH.
Kanalbaumaßnahmen sind gemäß den "Richtlinien für den Bau von Abwasseranlagen in Wasserschutzgebieten (DWA 
A 142, Stand Januar 2016)" auszuführen. Für die Ausführung vorgesehener Sauberkeits-, Trag- oder Dränschichten, für 
die Verfüllung von Arbeitsräumen (Kanalgräben, Baugruben usw.) sowie für den Unter- und Oberbau von Verkehrs- 
und Parkflächen darf nur Material verwendet werden, das keine auslaugbaren wassergefährdenden Bestandteile 
enthält (geeignetes Naturmaterial) bzw. Material, das der Einbauklasse0 der LAGA Mitteilung M20 (Anforderungen an 
die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen Stand, September2005) entspricht.
Das Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser von Verkehrsanlagen unter Umgehung der belebten 
Oberbodenpassage in den Untergrund ist innerhalb des ausgewiesenen Wasserschutzgebietes nicht zulässig. 
Während der Bauausführung als auch nach Fertigstellung der Baumaßnahmen muss der Schutz des Grundwassers 
stets gewährleistet sein. Die festgelegten Verbote und Handlungseinschränkungen der geltenden WSGVO sind ebenso 
wie die entsprechenden Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes W-101 -Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete- zu 
beachten. 

Nachrichtliche Übernahme
gem. § 9 Abs. 6BauGB

Hinweise

Grundwasserschutz
Der Geltungsbereich des genannten Bebauungsplans befindet sich innerhalb eines gemäß LEP Umwelt 
ausgewiesenen Vorranggebietes für den Grundwasserschutz. 
In Vorranggebieten für den Grundwasserschutz ist das Grundwasser im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung 
vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. Eingriffe in die schützenden Deckschichten sind zu vermeiden.
Baumaßnahmen, die das Grundwasser nachteilig verändern können, in das Grundwasser bzw. in den 
Grundwasserleiter eingreifen sowie die schützenden Deckschichten oberhalb des Grundwasserleiters entfernen oder 
wesentlich vermindern sind durch einen hydrogeologischen Gutachter zu begleiten.

Bodendenkmäler
Die Anzeigepflicht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden gem. § 12 SDSchG ist zu beachten.

Rodungs- und Rückschnittarbeiten
Entsprechend § 39 Abs. 5 BNatSchG sind erforderliche Rodungs- und Rückschnittarbeiten im Zeitraum zwischen dem 
01. Oktober und dem 28. Februar des Folgejahres durchzuführen.

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Spiesen-Elversberg 
hat in seiner Sitzung am __.__.____ die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Bethelstraße“ im vereinfachten 
Verfahren beschlossen (§ 2 Abs. 1 und § 13 BauGB).

Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____ durch 
Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt 
der Gemeinde Spiesen-Elversberg ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Spiesen-Elversberg 
hat in seiner Sitzung am __.__.____ die abgegebenen 
Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange geprüft.

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
vorgebracht haben, mit Schreiben vom __.__.____ 
mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

Beteiligungsverfahren

Der Gemeinderat der Gemeinde Spiesen-Elversberg 
hat in seiner Sitzung am __.__.____ den Entwurf des 
Bebauungsplans mit Begründung beschlossen und zur 
Auslegung bestimmt.

Der Bebauungsplan hat mit der Begründung in der Zeit 
vom  __.__.____ bis einschließlich __.__.____ während 
der Dienststunden öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 
BauGB). 

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, wurden am __.__.____ durch 
Veröffentlichung im Amtlichen Bekanntmachungsblatt 
der Gemeinde Spiesen-Elversberg ortsüblich bekannt 
gemacht. Hierbei wurde darauf hingewiesen, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben 
können.

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung 
benachrichtigt (§ 4 Abs.2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellungnahme gegeben.

Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan „Bethelstraße“  wurde in der 
Sitzung am  __.__.____ vom  Gemeiderat der 
Gemeinde Spiesen-Elversberg als Satzung beschlossen.

Die Begründung wurde gebilligt (§ 10 Abs.1 BauGB). 

Bekanntmachung

Der Beschluss des Bebauungsplans „Bethelstraße“  
sowie die Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf 
Dauer während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann und bei der über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, wurden am __.__.____ im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde 
Spiesen-Elversberg ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Bebauungsplan „Bethelstraße“  ist damit in Kraft 
getreten. 

Spiesen-Elversberg, den ...............

...............................
 Der Bürgermeister

Ausfertigung

Der Bebauungsplan „Bethelstraße“  wird hiermit 
ausgefertigt. 

Spiesen-Elversberg, den ...............

...............................
 Der Bürgermeister
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